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Die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft 
| Referat 44 | Vollzug des Gebäudeenergiegesetzes

Termine nur nach Vereinbarung
 

Unsere Dienstleistungen

Erfüllungserklärung nach § 92 Absatz 1 Gebäudeenergiegesetz für 
Neubauten einreichen

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) stellt Anforderungen an die energetischen 
Eigenschaften von Gebäuden. Der oder die Bauherr:in oder Eigentümer:in eines beheizten 
oder gekühlten Gebäudes muss nachweisen, dass das Gebäude die Anforderungen des 
Gebäudeenergiegesetztes erfüllt.

Weiter lesen

Erfüllungserklärung nach § 92 Absatz 2 Gebäudeenergiegesetz für 
Bestandsgebäude einreichen

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) stellt Anforderungen an die energetischen 
Eigenschaften von Gebäuden. Der oder die Bauherr:in oder Eigentümer:in eines beheizten 
oder gekühlten Gebäudes muss nachweisen, dass das Gebäude die Anforderungen des 
Gebäudeenergiegesetztes erfüllt.

Weiter lesen

Nicht das Passende gefunden? Im gesamten Serviceportal suchen

+49 421 361-65999

An der Reeperbahn 2, 28217 Bremen

Website

geg@umwelt.bremen.de

https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/erfuellungserklaerung-nach-92-absatz-1-gebaeudeenergiegesetz-fuer-neubauten-einreichen-190828
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/erfuellungserklaerung-nach-92-absatz-1-gebaeudeenergiegesetz-fuer-neubauten-einreichen-190828
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/erfuellungserklaerung-nach-92-absatz-2-gebaeudeenergiegesetz-fuer-bestandsgebaeude-einreichen-190830
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/erfuellungserklaerung-nach-92-absatz-2-gebaeudeenergiegesetz-fuer-bestandsgebaeude-einreichen-190830
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